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Produktpalette
Schneider & Zajontz

Organisations- / 
Personalberatung

Stadtmarketing/
Bürgerservice

Verwaltungsreform/
Geschäftsprozessopti-
mierung

Beratung für Privat-
wirtschaft u. Behörden

Beitragskalkulation
Gebührenkalkulation

Einzelveranlagung/
Grundstücke

Betriebsabrechnung

Versiegelungskataster

Steuerliche Beratung

Anlagen– und Ver-
mögensbewertung

Jahresabschluss und 
kaufmn. Buchführung

Wirtschaftlichkeits-
berechnung

Rechtliche Beratung

Abgaben und 
Streitverfahren

Privatisierung und 
Outsourcing

Betriebsform

Personal Abgaben
Anlagenachweise

Abschlüsse
Recht
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2. Kalkulation der Benutzungsgebühren

44ARGE Oberbayern

Bezeichnung vgl. 2010 - 2013
Anl.

€ € € € € € € € €

Laufende Kosten 1 307.420 321.520 339.020 343.920 1.311.880 

Erlöse 1 0 0 0 0 0 

Erlöse aus Grundgebühren 
nach § 9 a Abs. 2 BGS-
WAS

0 0 0 0 0 

Abschreibungen 3 89.185 11.617 89.810 11.992 90.305 12.239 90.690 12.374 48.223 

Auflösungen

    Beiträge 6 -54.225 -54.475 -54.724 -54.974 

    Zuschüsse 6 -23.343 -23.343 -23.342 -23.342 

Kalkulatorische Verzinsung 8 10.432 10.770 10.995 11.220 43.417 

Deckungsbedarf A.1 329.470 344.282 362.254 367.514 1.403 .520 

Auflösungen Zuschüsse 6 23.343 23.343 23.342 23.342 93.370 

Deckungsbedarf A.2 352.813 367.625 385.596 390.856 1.496 .890 

2013

Ermittlung der Gebührenhöchstgrenze - Verbrauchsgeb ühren -

20122010 2011

Mit Art. 8 Abs. 3 Satz 4 und 5 BayKAG ist den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet, auf zuwendungsfinanzierte Investitionskosten abzuschreiben. Dies gilt auch für in der 
Vergangenheit mit Zuwendungen finanzierte Anlageteile (Art. 19 Abs. 5 BayKAG). Bei der Wasserversorgung können dadurch steuerliche Folgen (Gewinne) entstehen.
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2. Kalkulation der Benutzungsgebühren
2.1 Ausgleich von Kostenüber- / Kostenunterdeckungen nach Art. 8 Abs. 6 KAG

Kamerales Ergebnis Mehreinnahmen / Mehrausgaben

Erfolgsrechnung (GuV) Gewinn / Verlust

Betriebsabrechnung Kostenüberdeckung / 

Kostenunterdeckung

Interner Erfolg = Leistung - Kosten

Externes RW

Internes RW

Ausgaben

Grundbegriffe des externen Rechnungswesen
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Einnahmen Erträge

Aufwendungen

Einzahlungen

Auszahlungen
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2. Kalkulation der Benutzungsgebühren
2.1 Ausgleich von Kostenüber- / Kostenunterdeckungen nach Art. 8 Abs. 6 KAG

• Grundsatz :Ausgleich im folgenden Bemessungszeitraum

• Mehrjährige Gebührenkalkulation: 

– Eineausgleichspflichtige bzw. ausgleichsfähige Kostenüber- oder 
Kostenunterdeckung für den gesamtenBemessungszeitraum

• Kein Ausgleich über die max. 4-jährige Kalkulationsperiode hinaus

• Ausgleich bei fehlender Gebührenkalkulation

• Ausgleich von Kostenüberdeckungen ohne Rechtspflicht

• Vorläufiges Ergebnis für das letzte Jahr des vorhergehenden 

Bemessungszeitraums (FSt. 1993, Rn. 156)

• Verzinsung von Kostenüberdeckungen (BayVGH U.v. 20.10.1997 – 4 N 95.3631, BayVBl. 1998, 148)
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3. Kalkulation des Herstellungsbeitrags
Gleichbehandlung Alt- und Neuanschließer

BayVerfGH v. 06.11.1991, GK 1992 Rdnr. 192 = BayVBI 1992, 80
Der Verbesserungsaufwand muss im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 
Abs. 1 GG, Art. 118 Abs. 1 BV) auf alle Alt- und Neuanschließer gleichmäßig 
verteilt werden, für Neuanschließer grundsätzlich durch entsprechende Erhöhung 
des Herstellungsbeitragssatzes.

BayVGH v. 15.04.1999-Az.: 23 B 97.1108

Der Träger einer öffentlichen Einrichtung darf in die neu zu kalkulierenden 
Herstellungsbeitragssätze nur denjenigen Verbesserungsaufwand einrechnen, den er 
auch im Rahmen der Verbesserungsbeitragssatzung auf die Altanschließer umlegen 
will. Denn hat eine Gemeinde entschieden, einen Verbesserungsaufwand ganz oder 
teilweise über Verbesserungsbeiträge zu finanzieren, muss sie in gleicher Weise mit 
derselben Deckungsquote des Verbesserungsaufwandes auch die Beitragssätze in 
der neu zu erlassenden Herstellungsbeitragssatzung erhöhen.
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4             BEWERTUNG  DER  WASSERVERSORGUNGSANLAGEN

4.1 Anlagenachweise - Ausgaben
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4             BEWERTUNG  DER  WASSERVERSORGUNGSANLAGEN

4.2 Anlagenachweise - Streckenerfassung
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4       BEWERTUNG  DER  WASSERVERSORGUNGSANLAGEN 

4.3 Anlagenachweise - Einnahmen


